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ERGEBNIS BERICHT

 
Ergebnisbericht der 

152. DSR-Sitzung 
vom 03. und 04. Januar 2011 

 

Folgende Tagesordnungspunkte wurden 
während der 152. DSR-Sitzung behandelt: 

• IAS 39 replacement: IASB ED/2010/13 
Hedge Accounting 

• IASB/FASB Request for Views on Ef-
fective Dates and Transition Methods 

• IAS 39 replacement: Offsetting Finan-
cial Assets and Financial Liabilities 

• EU-Konsultation: Offenlegung von In-
formationen nicht-finanzieller Art 
durch Unternehmen  

• Lagebericht 
• IAS 37 legal dispute 

 

IAS 39 replacement: IASB ED/2010/13 
Hedge Accounting 

Der DSR setzt seine Diskussion des 
ED/2010/13 fort. Folgende Sachverhalte 
werden erörtert: 

Das Verbot der Designation des Kreditrisikos 
ist aus Sicht des DSR nicht plausibel und 
wird abgelehnt. Die Begründung, das 
Kreditrisiko sei regelmäßig nicht verlässlich 
bewertbar, wird für einen generellen 
Ausschluss als nicht hinreichend erachtet, 
sondern ist allenfalls als (ohnehin geltende) 

einschränkende Bedingung sachgerecht. 
Auch ist widersprüchlich, dass die 
näherungsweise Bewertung des Kreditrisikos 
z.B. über einen Credit Default Swap aus-
geschlossen ist, obwohl andererseits die 
Grundregel besteht, dass zur nähe-
rungsweisen Bewertung einer Risikokompo-
nente ein hypothetisches Derivat heran-
gezogen werden darf. Es wird ferner ange-
merkt, dass der Ausschluss des Kreditrisikos 
aus der Bilanzierung von Sicherungsbe-
ziehungen nicht mit der im ED kommu-
nizierten Zielsetzung des Hedge Accounting 
korrespondiert. 

Der DSR erörtert die vorgeschlagene 
Behandlung von Own-Use-Kontrakten; 
demnach sind solche Kontrakte dann 
verpflichtend wie derivative Finanzin-
strumente zu bilanzieren, wenn sie zur Er-
füllung abgeschlossen und in der Risiko-
steuerung einbezogen sind. Die Bedingung, 
dass dies einer vorhandenen FV-basierten 
Risikosteuerung entspricht, ist ein neuartiges 
Kriterium, das nach Auffassung des DSR 
zudem unklar formuliert ist: Zum einen ist 
unklar, inwieweit das Risikomanagement 
zwingend dem business model entspricht, 
zum anderen, wie das sog. entire business 
abzugrenzen ist, das einer FV-basierten 
Steuerung unterliegen soll. Da Own-Use-
Kontrakte zukünftige Kassageschäfte auf 
Waren darstellen, entsprechen sie Finanz-
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terminkontrakten, und unterscheiden sich 
lediglich in der gesicherten Risikoart. Es 
erscheint dem DSR unlogisch, dass Finanz-
termingeschäfte nur bei Anwendung von 
Hedge Accounting angesetzt und bewertet 
werden (somit eine Wahlmöglichkeit 
besteht), Own-Use-Kontrakte dagegen über 
den allgemeinen Anwendungsbereich 
angesetzt bzw. bewertet werden, was zu 
einem verpflichtenden Fair Value-Ansatz 
führt. Zudem ist generell fragwürdig, dass im 
ED Hedge Accounting Änderungen zum 
allgemeinen Anwendungsbereich des IAS 32 
bzw. zur Kategorisierung (nunmehr IFRS 9) 
vorgeschlagen werden.  

Der DSR diskutiert anhand eines Beispiels 
aus dem ED Sinn und Zweck von aggre-
gierten Exposures als sicherbare Grundge-
schäfte. Aus Sicht des DSR ist das Beispiel 
bzw. die dahinter stehende Absicherungs-
strategie nicht unmittelbar nachvollziehbar, 
so dass anhand dieses Beispiels die 
Sinnhaftigkeit von aggregierten Exposures 
als sicherbare Grundgeschäfte nicht beurteilt 
werden kann. Ferner ist der DSR der 
Ansicht, dass das diskutierte Beispiel auch 
abweichend designiert werden kann, was zu 
einem anderen bilanziellen Ausweis führt als 
im Fall der Designation als aggregiertes 
Exposure. 

Die mögliche Designation von Gruppen (von 
Instrumenten), insb. Nettopositionen, als 
sicherbare Grundgeschäfte hält der DSR für 
vorteilhaft und die konkreten Regelungs-
vorschläge für sachgerecht. 

Im Zusammenhang mit der Designation 
bekräftigt der DSR seine Zweifel an der im 
ED aufgeführten Zielsetzung des Hedge 
Accounting. Als Grund hierfür wird angeführt, 
dass dieses Ziel nicht erreicht wird, solange 
es Restriktionen für die Bilanzierung von 
Sicherungsbeziehungen gibt (bspw. Verbot 
der Berücksichtigung interner Kontrakte oder 
Finanzinstrumente der Kategorie FV-OCI als 
Grund- oder Sicherungsinstrument). Diese 
Beschränkungen machen nach Auffassung 
des DSR einerseits erforderlich, dass 
Freiheitsgrade bei der konkreten Designation 
(bis hin zum generellen Wahlrecht des 
Hedge Accounting) bestehen, andererseits 
führt dies zu einer nur teilweisen Abbildung 

des Risikomanagements durch Hedge 
Accounting. Dieser Konflikt lässt sich lösen, 
indem (i) entweder die vorgeschlagene 
Zielsetzung des Hedge Accounting 
verworfen wird oder (ii) die Abbildung des 
Risikomanagements eher auf dem Wege der 
allgemeinen Kategorisierung – etwa durch 
Berücksichtigung der Absicherungsaktivi-
täten als weiteres Geschäftsmodell – 
geregelt wird. Der DSR tendiert zu einer 
Änderung der Zielsetzung des Hedge 
Accounting, die stattdessen in der 
Beseitigung von accounting mismatches 
bestehen sollte. 

Schließlich wird generell das Verhältnis der 
grundlegenden Klassifizierungsregelungen 
gemäß IFRS 9 einerseits und der 
vorgeschlagenen Regelungen zum Hedge 
Accounting andererseits thematisiert. Dabei 
wird offensichtlich, dass die zunächst vorge-
nommene Kategorisierung anhand des 
Geschäftsmodells sodann durch Anwendung 
von Hedge Accounting verändert bzw. auf-
gehoben wird – somit das Hedge Accounting 
faktisch doch eine alternative Katego-
risierung mit abweichender Bewertung 
darstellt. 

Die Regelungsvorschläge zur Effektivi-
tätsbeurteilung und -messung im ED 
beurteilt der DSR grundsätzlich als 
sachgerecht und operationalisierbar. Es 
besteht aber noch Klärungsbedarf dabei, wie 
der Effektivitätsgrad aus dem Risikomana-
gement als „Zielgröße“ für die konkrete 
bilanzielle Designation der Hedge-Ratio 
definiert werden soll. Insbesondere wenn 
bereits im Risikomanagement keine perfekte 
Absicherung vorge-nommen wird, kann 
unklar sein, wie viel Ineffektivität beim Hedge 
Accounting zu zeigen ist. 

Der DSR wird seine Beratungen der 
Vorschläge des ED auf Basis eines 
Stellungnahmeentwurfs in der nächsten 
Sitzung fortsetzen. 

 

IASB/FASB Request for Views on Effective 
Dates and Transition Methods 

Der DSR setzt seine Beratungen zum 
IASB/FASB Request for Views on Effective 

2 



 

1 
 

Dates and Transition Methods fort und disku-
tiert in diesem Zusammenhang den ersten 
Entwurf einer Stellungnahme. Zu den wesent-
lichen Fragen des IASB-Konsultations-
dokuments werden die folgenden Positionen 
geäußert: 

• Question 2 (Zeitaufwand bzw. Kosten der 
Umsetzung): Es wird die Position vertreten, 
dass die im Request for Views aufgezähl-
ten Projekte in der DSR-Stellungnahme 
einzelnen Gruppen zugeordnet werden sol-
len, die nach Auffassung des DSR mit 
mehr oder weniger Umstellungsaufwand 
verbunden sind. Dem wird allerdings ent-
gegengehalten, dass dies einzelfallabhän-
gig, d.h. abhängig vom Unternehmen, des-
sen Größe und Branche sowie seinen Akti-
vitäten sehr unterschiedlich sein kann. Im 
Ergebnis wird die Bildung von Gruppen für 
grundsätzlich sinnvoll erachtet. Auf der Öf-
fentlichen Diskussion am 11.01.2011 soll 
weiterer für die Gruppenbildung erforderli-
cher Input zusammengetragen werden. 

• Question 3 (andere Auswirkungen): Aus 
Sicht des DSR werden Auswirkungen auf 
die bilanzielle Behandlung der Umsatz-
steuer durch den ED zu Revenue Recogni-
tion für wahrscheinlich erachtet. Auch 
könnte das Thema „latente Steuern“ im Zu-
sammenhang mit den IASB-Vorschlägen 
im Leases-Exposure-Draft insgesamt grö-
ßere Bedeutung bekommen. In die Stel-
lungnahme soll außerdem ein Hinweis auf-
genommen werden, dass die Anforderun-
gen an diejenigen Abschluss erstellenden 
Unternehmen besonders hoch sind, die 
aufgrund der SEC-Anforderungen drei Ver-
gleichsperioden zu zeigen haben. Diese 
Anforderung sollte aus Sicht des DSR vor 
diesem Hintergrund überdacht werden. 

• Question 5 (zeitgleiche Erstanwendung 
aller neuen IFRS vs. gestaffelte Erstan-
wendung): Die Mehrheit des DSR spricht 
sich grundsätzlich weiterhin für eine zeit-
gleiche, grundsätzlich prospektive Erstan-
wendung zu einem „späten“ Termin (das 
Jahr 2018 wird in diesem Zusammenhang 
genannt) unter Zulässigkeit der freiwilligen 
vorzeitigen Anwendung aus. Die prospekti-
ve Anwendung ist allerdings nicht in allen 
Fällen zu favorisieren. In diesem Zusam-
menhang wird auf die jeweilige Position 
des DSR in den Stellungnahmen zu den 

einzelnen Projekten verwiesen. Hinsichtlich 
des Zeitpunkts für eine zeitgleiche Erstan-
wendung gilt es allerdings auch zu berück-
sichtigen, dass einige der neuen und ge-
änderten IFRS infolge der Finanzkrise und 
den internationalen Forderungen nach 
Überprüfung bestimmter Vorschriften vom 
IASB überarbeitet wurden. Hier könnte ein 
„später“ Erstanwendungszeitpunkt kontra-
produktiv sein, so dass von den Vertretern 
dieser Auffassung eine gestaffelte Erstan-
wendung vorgeschlagen wird – in einem 
ersten Schritt die aufgrund der Finanzkrise 
geänderten Regelungen, in einem zweiten 
die anderen geänderten Regelungen. Der 
DSR entscheidet, dass – bevor er seine 
Position endgültig festlegt – Umfragen 
durchgeführt werden sollen, um das dies-
bezügliche Meinungsbild in Deutschland zu 
eruieren.  

• Question 7 (IASB/FASB): Aus Sicht des 
DSR sind einheitliche Erstanwendungs-
zeitpunkte und Übergangsvorschriften für 
die „konvergierten“ Standards wünschens-
wert – maßgebend sollten jedoch die Vor-
gaben des IASB resp. die Bedürfnisse der 
IFRS-Anwender sein. 

 

IAS 39 replacement: Offsetting Financial 
Assets and Financial Liabilities 

Der DSR diskutiert erstmals die erwarteten 
Vorschläge des IASB und des FASB zum 
Thema Offsetting Financial Assets and Finan-
cial Liabilities. Die Veröffentlichung eines ent-
sprechenden Exposure Drafts ist für Januar 
2011 angekündigt. 

Es wird festgestellt, dass die fünf Vorausset-
zungen, die für eine Saldierung von Vermö-
genswerten und Schulden in der Bilanz erfüllt 
sein müssen, im Wesentlichen den heutigen 
IFRS-Regelungen zur Saldierung entspre-
chen. Demgegenüber bedeuten diese Vor-
schläge für US-GAAP-Anwender große Ver-
änderungen in Bezug auf die bisherige Saldie-
rungspraxis. 

Von einem DSR-Mitglied wird hinterfragt, wie-
so das Kriterium „Absicht“ (einen Netto-
Ausgleich herbeizuführen oder den (Brutto-
)Ausgleich zeitgleich vorzunehmen) erforder-
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lich ist. Es wird auf die (bank-)aufsichts-
rechtlichen Anforderungen verwiesen, die eine 
solche Absicht nicht fordern und demzufolge 
die Saldierung bei bestehenden master 
netting agreements ermöglichen. Dem wird 
entgegengehalten, dass die (bilanziellen) Sal-
dierungsregeln als enge Ausnahme vom 
Grundsatz des Bruttoausweises von Vermö-
genswerten und Schulden in der Bilanz zu 
sehen sind, so dass die Absicht, einen Netto-
Ausgleich herbeizuführen oder den (Brutto-
)Ausgleich zeitgleich vorzunehmen, als Absi-
cherungsvorschrift im Sinne einer solchen 
engen Ausnahmeregelung zu sehen ist. Fer-
ner wird von einem DSR-Mitglied das Erfor-
dernis des zeitgleichen Zeitpunkts kritisch 
hinterfragt – aus Sicht dieses DSR-Mitglieds 
ist fraglich, warum die Vereinbarung eines 
bestimmten Datums nicht ausreichend ist, 
sondern eine Konvergenz des Zeitpunkts 
auch hinsichtlich unterschiedlicher Zeitzonen 
erforderlich sein soll.  

Der DSR wird seine Beratungen nach Veröf-
fentlichung des Exposure Draft fortsetzen und 
beabsichtigt, eine Stellungnahme gegenüber 
dem IASB abzugeben. 

 

EU-Konsultation: Offenlegung von Infor-
mationen nicht-finanzieller Art durch Un-
ternehmen  

Der DSR informiert sich über den aktuellen 
Stand und über die Entwicklung der Nachhal-
tigkeitsberichterstattung im Kontext der EU-
Konsultation: Offenlegung von Informationen 
nicht-finanzieller Art durch Unternehmen und 
erörtert den zur Diskussion gestellten Fragen-
katalog. 

Es wird beschlossen, an der Konsultation teil-
zunehmen und sich gegen regulatorische 
Maßnahmen auf nationaler und europäischer 
Ebene auszusprechen. Damit präferiert der 
DSR eine weitere marktinduzierte Entwicklung 
der Nachhaltigkeitsberichterstattung. 

Hervorgehoben wird, dass Kompatibilität zu 
internationalen Leitlinien und Standards be-
deutsam ist. Entsprechend empfiehlt der DSR, 
von der Entwicklung eigenständiger Berichts-
normen abzusehen. Die bereits weit verbreite-

ten Guidelines der Global Reporting Initiative 
(GRI) werden als möglicher Bezugspunkt her-
ausgestellt. 

 

Lagebericht 

Der DSR setzt die Diskussion zur Überarbei-
tung der DRS zur Lageberichterstattung fort. 

Einen Schwerpunkt der Diskussion stellt die 
Berichterstattung über Ziele und Strategien 
dar. Vor dem Hintergrund, dass der Gesetz-
geber sich im Rahmen des BilReG gegen Be-
richtspflichten zu Zielen und Strategien als 
eigenständigen Berichtsgegenstand entschie-
den hat, wird die auf der 149. DSR-Sitzung 
getroffene Entscheidung – Unternehmensziele 
und Strategien als verpflichtendes Berichts-
element der Lageberichterstattung kapital-
marktorientierter Unternehmen aufzunehmen 
– noch einmal kritisch hinterfragt. Die Mehr-
heit der Ratsmitglieder spricht sich erneut für 
eine eigenständige Berichtspflicht zu Zielen 
und Strategien aus. Innerhalb der Begründung 
zum Standardentwurf ist die Entscheidung 
detailliert zu erläutern. Zwei der Ratsmitglie-
der sprechen sich gegen die Entscheidung 
aus und erklären, dass sie einen Alter-native 
View in Erwägung ziehen. Im Konsultations-
prozess soll die Entscheidung – Unterneh-
mensziele und Strategien als verpflichtendes 
Berichtselement der Lageberichterstattung 
kapitalmarktorientierter Unternehmen aufzu-
nehmen – explizit durch die Aufnahme einer 
entsprechenden Frage zu Diskussion gestellt 
werden. 

Weiterhin werden zum Themenschwerpunkt 
„Ziele und Strategien“ festgehalten:  

• Grundsätzlich sind unter Ziele die strategi-
schen Ziele zu subsumieren. Operative 
Ziele fallen regelmäßig mit Prognosen zu-
sammen und sind daher Bestandteil des 
Prognoseberichts. 

• Unter Strategie ist zumindest die Konzern-
strategie zu verstehen.  

• In Bezug auf das Steuerungssystem wird 
kritisch hinterfragt, wie eine Überleitungs-
rechnung auszugestalten ist. Der Rat ist 
sich darüber einig, dass in der Überlei-
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tungsrechnung zu beschreiben ist, wie sich 
die Kennzahlen zusammensetzen. Quanti-
tative Angaben sollen an dieser Stelle nicht 
gemacht werden. 

Im Hinblick auf die Prognose- sowie Chancen-
/Risikoberichterstattung erörtert der DSR ins-
besondere die Quantifizierung von Angaben. 
Der DSR entscheidet, nicht auf die Begriffe 
qualitativ und quantitativ abzustellen, um De-
finitions- und Abgrenzungsprobleme zu ver-
meiden. Stattdessen ist von den Angaben zu 
fordern, dass diese den Leser in die Lage ver-
setzen, die Richtung und ggf. die Stärke der 
künftigen Entwicklung nachzuvollziehen. 
Wenn aufgrund gesamtwirtschaftlicher Rah-
menbedingungen hinsichtlich der voraussicht-
lichen Entwicklung außergewöhnlich hohe 
Unsicherheit besteht, soll zumindest die Rich-
tung der künftigen Entwicklung angegeben 
werden. 

In Bezug auf die Segmentberichterstattung 
und die voraussichtliche Entwicklung der darin 
enthaltenen Segmente kommt der Rat zu-
nächst überein, dass insbesondere auf die 
Entwicklung derjenigen Segmente eingegan-
gen werden soll, welche im Verhältnis zum 
Konzerntrend Ausreißer (über- bzw. unter-
durchschnittliches Entwicklung) darstellen. 

Die Diskussion soll in der kommenden DSR-
Sitzung fortgesetzt werden. 

 

IAS 37 legal dispute 

Der DSR informiert sich über die aktuellen 
Aktivitäten des IASB bezüglich des Projekts 
Liabilities – amendment to IAS 37. Gemäß 
geändertem Projektplan ist die Fertigstellung 
nicht bis Mitte 2011 vorgesehen, sondern die 
Veröffentlichung eines weiteren Exposure 
Drafts – voraussichtlich in der zweiten Jah-
reshälfte 2011. Allerdings ist von Seiten des 
IASB vorgesehen, dass vorab ein Staff Paper 
veröffentlicht wird, zu dem sich die interessier-
te Öffentlichkeit positionieren kann, um den 
IASB-Staff bei der zielgerichteten Weiterent-
wicklung der IAS-37-Änderungen zu unter-
stützen. 

Der DSR hat sich im Zusammenhang mit den 
aktuellen Entwicklungen zu IAS 37 insbeson-

dere mit den IASB-Staff-Vorschlägen bzgl. der 
Behandlung von Rechtsstreitigkeiten befasst 
und festgestellt, dass die Staff-Vorschläge 
eine bedeutende Veränderung im Vergleich 
zur gegenwärtigen Behandlung bedeuten 
würden. Inwieweit sich der DSR bei der Wei-
terentwicklung der IASB-Staff-Vorschläge be-
teiligen wird, wurde vorerst nicht entschieden. 
Zunächst soll durch eine informelle Umfrage 
eruiert werden, inwiefern aus deutscher Sicht 
ein Interesse besteht bzw. die Notwendigkeit 
gesehen wird, in dieser Phase des Projekts 
(Staff Paper) Einfluss auf die Entwicklungen 
zu nehmen. 
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